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Bitte bis 17.12.2018 zurück an: 
 
FAX: 0511-3107-456 oder E-Mail: international@hannover.ihk.de  
IHK Projekte Hannover GmbH, Schiffgraben 49, 30175 Hannover 
 
 

V E R B I N D L I C H E   A N M E L D U N G 
 

Wirtschaftsdelegationsreise nach Südkorea und Japan 
(17.-23.03.2019) 

 

Firmendaten  (siehe auch beigefügte Hinweise zum Datenschutz) 

Firma:  …………………………………………………………........................................ 

Straße: …………………………………………………………........................................ 

PLZ/ Stadt: …………………………………………………………........................................ 

Reiseteilnehmer: ……………………………………..................................................................... 

Funktion: …………………………………….................................................................... 

Telefon: …………………………………….  Fax: ……………………………………....... 

E-Mail: ……………………………………..................................................................... 

Mobiltelefon : ……………………………………………………………………………………… 

Internet: http:// ……………………………………........................................................... 

Geschäftssprachen: ………………….............……........................................................................ 

 

Teilnahme:  � an der gesamten Reise 

              nur in:        � Seoul  � Osaka � Tokyo 

 

Fragen zum Auslandsgeschäft: 

 

Wir haben Geschäftskontakte mit Unternehmen in China             � ja     � nein 
 

� Export � Import � über Auslandsvertreter 

� eigene Niederlassung � eigene Produktionsstätte � Beteiligung/Lizenz/Kooperation 

 

Kurzbeschreibung bestehender Kooperationen / aktueller Projekte: 

  

  

  

  

 

Ihr gezieltes Anliegen / geschäftliches Interesse an der Reise: 
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Über den weiteren Ablauf der Reise erhalten Sie in Kürze Nachricht.  

  
 Es wird eine Organisationspauschale in Höhe von 800 € erhoben. Sollten Sie Ihre 

Anmeldung nach dem 01.02.2019 stornieren, fällt die Organisationspauschale in voller 
Höhe an. 

 
 Bitte beachten Sie:  

 Visavorschriften Südkorea: 
 Deutsche Staatsangehörige können als Touristen und Geschäftsreisende für Aufenthalte von bis zu 90 

Tagen visumfrei einreisen. 
 
 Visavorschriften Japan:  
 Kurzzeitaufenthalt ohne Arbeitsaufnahme:  

 Für die Einreise nach Japan benötigen deutsche Touristen und Geschäftsreisende für eine 
Aufenthaltsdauer bis zu 180 Tagen kein Visum, sofern sie weder einer Erwerbstätigkeit, einem Studium 
noch einer Berufsausbildung nachgehen wollen. Deutschen, die unter diesen Voraussetzungen ohne 
Visum anreisen, wird bei der Einreise am Flughafen eine Aufenthaltserlaubnis („Landing Permission“) als 
„Temporary Visitor“ für zunächst 90 Tage erteilt. 

 
 Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige können sich kurzfristig ändern, ohne dass das 

Auswärtige Amt hiervon vorher unterrichtet wird. Rechtsverbindliche Informationen und/oder über diese 
Hinweise hinausgehende Informationen zu den Einreisebestimmungen erhalten Sie nur direkt bei der 
Botschaft oder einem der Generalkonsulate Ihres Ziellandes. 

  
 
  

 

 
_______________________________ 
Datum, Unterschrift 


